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Der Verkehrsrichtplan ist ein Instrument zur Planung und Koordination von Mobilitätsaufgaben und stellt 
eine langfristige Grundlage für die kommunale Verkehrsplanung dar. In seinem Rahmen wird der 
Gesamtverkehr im Gemeindegebiet übergeordnet untersucht, um den planerischen Rahmen der 
nächsten rund 15 Jahre (dh. bis ungefähr 2040) zu definieren und zukunftsorientiert festzulegen. Der 
Richtplan zeigt auf, mit welchen Zielvorstellungen Mobilitätsfragen angegangen werden sollen und wie 
Verkehr und Siedlung aufeinander abgestimmt werden können. 

Der aktuell rechtsgültige Verkehrsrichtplan der Gemeinde Spiez wurde am 29. Mai 1995 vom Gemeinderat 
beschlossen. Seither haben sich die Raum- und Verkehrsplanung stark gewandelt. Sowohl die 
gesetzlichen als auch die infrastrukturellen Rahmenbedingungen haben sich verändert.  

Mit der vorliegenden Revision des Verkehrsrichtplans Spiez werden die aktuellen Rahmenbedingungen 
berücksichtigt, zukünftige Entwicklungen abgeschätzt und ein Massnahmenkonzept basierend auf der 
Strategie für die Mobilität in Spiez entwickelt.  

Der vorliegende Entwurf des revidierten Richtplanes wurde im Zeitraum Sommer 2023 bis Herbst 2024 
erarbeitet. Die Bevölkerung von Spiez hatte Gelegenheit sich im August 2024 im Rahmen einer 
Dialogveranstaltung ein erstes Mal zu den Herausforderungen und der Netze einzubringen. Die offizielle 
öffentliche Mitwirkung fand statt vom 16. Dezember 2024 bis 14. Februar 2025. 

Die Ergebnisse dieser Mitwirkung sind im vorliegenden Bericht dokumentiert. 

 

 

Insgesamt trafen 37 Eingaben ein (davon 24 per Online-Formular). 

 23 Privatpersonen (anonymisiert) 

 1 Sicherheitskommission Gemeinde Spiez 

 1 Unternehmen BLS Netz AG und BLS Schifffahrt AG 

 5 Parteien 

 EVP Spiez 

 Grüne Spiez 

 SP Spiez 

 FDP Spiez 

 SVP Spiez 

 7 Vereine / Verbände 

 Unterzeichnende Petition « Verkehrsberuhigende Massnahmen Gwattstutz/Rosenweg-
Brüggstutz » 

 VCS Regionalgruppe Thun-Oberland 

 Spiezer Agenda 21 

 Gewerbeverband Spiez 

 Ortsverein Einigen Gwatt 

 Pro Bucht Spiez 

 Pro Velo Region Thun (in der Eingabe der Grünen Spiez enthalten) 

  



 

 

 

 

Die deutliche Mehrheit der Mitwirkenden erachten den Bericht als inhaltlich verständlich. 

Allgemeine Rückmeldungen 

Die Unterlagen zum Verkehrsrichtplan sind umfassend und 
umfangreich, aber teils komplex. Eine Karte mit den 
Vorschlägen wäre hilfreich. 

Es wird bemängelt, dass viele unbestimmte 
Formulierungen („es wird geprüft“) verwendet werden. 

Struktur und Lesbarkeit 

Die Themenbasierte Gliederung wird geschätzt. 

Massnahmenblätter enthalten viele verknüpfte 
Informationen, was das Verständnis erschwert. 

Nachhaltigkeit und Zukunftsperspektiven 

Es wird gefordert, dass die finanziellen Mittel für 
nachhaltige Mobilität langfristig gesichert werden. 

 

 

 

 

 

 

Fussverkehr: 

Der Fokus der Eingaben lag auf den Massnahmen, folgende Themen wurden mehrfach erwähnt: 

 Verbesserung der Fussgängersicherheit, vor allem auch von Schulkindern und in Bezug auf 
Querungen und die stark frequentierten Oberland- und Bahnhofstrasse. 

 Wunsch nach Verkehrsberuhigungsmassnahmen: Begegungszonen und Temporeduktionen 

 Mehrere Kommentare zur Dringlichkeit und dem Bedarf Massnahmen zu priorisieren und zeitnah 
umzusetzen (Querungen, Netzlücken, Bahnhofzugänge) 

Veloverkehr 

Der Fokus der Eingaben lag auf den Massnahmen, folgende Themen wurden mehrfach erwähnt: 

 Verbesserung der bestehenden Veloverbindungen: Sicherheit erhöhen und Attraktivität steigern. 
Kritisch wird die Situation auf der Thun- und Simmentalstrasse (eng), und am Gwattstutz 
eingeschätzt, sowie in den Bereichen Lötschbergplatz und Bahnhof. 

 Bedürfnis nach Trennung vom motorisierten Verkehr 

 Wunsch nach mehr Sicherheit für Kinder und wenig geübte Radfahrende: 
Geschwindigkeitsreduktionen und Infrastruktur werden gefordert. 

 Bedarf nach mehr öffentlichen Veloabstellplätzen am Bahnhof, im Zentrum und an weiteren Orten, 
sowie überall Ausstattung für Spezialvelos und Ergänzung von E-Veloladestationen und 
Reparaturpunkten. 

  



 

 

 

Öffentlicher Verkehr 

Es sind nur wenig Eingaben zum öffentlichen Verkehr eingegangen, unter anderem zu : 

 Anschlussprobleme bei Buslinien: die Umsteigezeiten am Bahnhof sind knapp, weshalb bei kleinen 
Busverspätungen der Anschluss leicht verpasst wird. 

 Wunsch nach diversen Taktverdichtungen, einigen Streckenerweiterungen und Tarifanpassungen 

 Infrastrukturverbesserungen wie gedeckte Haltestellen und Veloabstellplätze an Bushaltestellen 
werden erwähnt. 

 Einige innovative Vorschläge: Einführung eines Trams zwischen Kronenplatz und Bucht 

Motorisierter Individualverkehr 

Die Rückmeldung im Bezug zum Motorisierten Individualverkehr waren thematisch sehr breit und wurden 
sowohl zu den Netzen, wie auch zu den Massnahmen und weiterem gemacht. Folgende Themen kamen 
dabei zur Sprache: 

 Bedürfnis nach Temporeduktionen und Geschwindigkeitskontrollen vor allem auf Strassen mit 
hohem Fussgängeraufkommen oder im Bereich von Schulen (z.B. Hondrichstrasse und 
Faulenbachweg) und Schaffung von lebenswerteren Zentren (Seestrasse, Oberlandstrasse, 
Bahnhof) 

 Rolle des Motorisierten Individualverkehrs in der Mobilitätsstrategie und in Fragestellung der 
angestrebten Reduktion. 

 Wunsch nach der Einführung des Parkleitsystems und nach der effizienteren Nutzung der 
Parkhäuser sowie deren Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel oder Shuttles. 

 Einige Eingaben zu grösseren, langfristigen Ideen: Umfahrungsstrasse oder Tunnel, um das Zentrum 
vom Verkehr zu entlasten, Autobahnanschluss. 

Grundsätzlich wollen die Mitwirkenden einen lebenswerteren Dorfkern. Darüber wie das erreicht 
werden kann / soll ist man sich uneinig. Vorgeschlagen werden: 

 Temporeduktion: Begegnungs- / Fussgängerzone 

 Einbahnregime 

 Vollanschluss Faulensee 

Zudem kommen viele Eingaben mit sehr unterschiedlichen Haltungen zum Thema Parkierung 

 Aufhebung vs. Ergänzung oberirdische Parkierung 

 Bestehende Parkhäuser sowie die oberirdische Parkierung nutzen vs. neue Parkhäuser bauen 
(auch im Zusammenhang mit der Bucht) 

  



 

 

 

 

Die Formulareingaben, sowie jene brieflichen Eingaben, die in der Formularstruktur gemacht wurden, 
werden in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet und beantwortet. 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Die brieflichen Eingaben werden aufgrund ihrer variierenden Form und zur Sicherstellung der 
Anonymisierung der Privatpersonen im Mitwirkungsbericht zusammengefasst.  

 

Pro Bucht Spiez 

Der Brief von Pro Bucht Spiez bezieht sich auf den kommunalen Verkehrsrichtplan (VRP) und dessen 
Auswirkungen auf die Verkehrserschliessung in der Bucht von Spiez. Der Verein begrüsst die Ziele des 
Plans, insbesondere die Verbesserung der Fuss-, Velo- und öffentlichen Verkehrsanbindung. Er fordert 
jedoch eine stärkere Betonung auf nicht-kommerzielle Nutzungsmöglichkeiten der Bucht als 
Naherholungsraum und weniger auf ökonomische Wertschöpfung. 

Der Verein unterstützt die geplante Schaffung neuer Naherholungsräume ausserhalb der Bucht zur 
Entlastung an Spitzentagen, fordert jedoch auch Massnahmen zur Reduktion des motorisierten 
Suchverkehrs, wie z. B. die Überprüfung des Parkplatzangebots und die Einführung eines 
Parkleitsystems. 

Im speziellen Abschnitt zu "Schwerpunkt Bucht" wird der Plan zur Verbesserung der Fuss- und 
Veloverkehrsverbindungen sowie der öffentlichen Verkehrsanbindung an der Schiffländte begrüsst. Der 
Verein schlägt vor, zusätzliche E-Bike-Ladestationen einzurichten und die Wege für den Fussverkehr 
besser auszuschildern. In Bezug auf den motorisierten Individualverkehr (MIV) wird eine prüfbare 
Reduzierung von Parkplätzen und eine Umgestaltung der Seestrasse mit verkehrsberuhigenden 
Massnahmen gefordert. 

Antwort: Die zukünftige Ausrichtung der Bucht soll gemäss Massnahme Bu01 des Verkehrsrichtplans in 
einem Masterplan Bucht vertieft werden. Folgende geforderte Massnahmen sind ebenfalls bereits im VRP 
enthalten: Einführung eines Parkleitsystems mit Massnahme 410, Signalisation Fussverkehr mit 
Massnahme 112, Umgestaltung Seestrasse mit den Massnahmen 403, 404 und Bu1.5.  

Die Überprüfung der Einrichtung von E-Bike-Ladestationen wird in Massnahme 223 ergänzt. 

 

FDP Spiez 

Die FDP Spiez sieht den Richtplan grundsätzlich positiv, hebt jedoch einige Unstimmigkeiten und 
Verbesserungsbedarfe hervor: 

 Kohärenz des Plans: Der Richtplan erscheint als Sammlung von Teilrichtplänen, die nicht 
ausreichend aufeinander abgestimmt sind. Insbesondere fehlt eine kritische Auseinandersetzung mit 
den kantonalen und bundesweiten Planungen sowie den Wechselwirkungen zwischen den 
verschiedenen Konzepten, wie etwa den Siedlungsschwerpunkten in den RGSK. 

 Verkehrsanbindung Faulensee: Die FDP fordert einen Vollanschluss oder zumindest einen 
Dreiviertelanschluss für Faulensee, um den Verkehr im Dorfzentrum zu entlasten. 

 Veloverkehr: Die Netzlücke 13 im Sachplan «Veloverkehr» des Kantons soll überdacht werden, da 
eine bereits bestehende hochwertige Alternative diese Lücke überflüssig macht. 

 MIV und Lebensqualität: Die Auswirkungen des motorisierten Individualverkehrs (MIV) auf die 
Lebensqualität, insbesondere für körperlich eingeschränkte Personen, sollten genauer betrachtet 
werden. Zudem wird eine Prüfung von Tempo-30-Zonen im Bereich des Bahnhofs angeregt. 

 Parkierungskonzept: Die FDP fordert ein umfassendes Parkierungskonzept, das ein Parkleitsystem 
und mögliche Erweiterungen von Parkhäusern umfasst, wie etwa im Bereich 
Lörtscherweg/Gartenweg und im Rahmen des Neubaus des pädagogischen Zentrums Hofachern. 

 Zeitplan und Koordination: Ein klarer Umsetzungszeitrahmen und eine Überprüfung des 
Koordinationsstands der Massnahmen sind notwendig, um Prioritäten transparent darzustellen und 
Daueraufgaben wie Monitoring festzulegen. 



 

 

 

Zusammenfassend fordert die FDP eine präzisere und ganzheitlichere Betrachtung des 
Verkehrskonzepts, um eine zukunftsfähige und lebenswerte Verkehrsplanung für Spiez sicherzustellen. 

 

Antwort:  

Folgende geforderte Massnahmen sind ebenfalls bereits im VRP enthalten: Überprüfung der kantonalen 
Netzlücke 13 mit Massnahme 209, das Strassenregime im Bereich des Bahnhofs mit Massnahme Ze1.1, 
ein Parkleitsystem mit Massnahme 410. 

Eine Abstimmung des Verkehrs mit den übergeordneten Strategien (siehe Erläuterungsbericht, Kapitel 2 
und 4), der Siedlungsentwicklung sowie der verschiedenen Verkehrsmittel wurde im vorliegenden VRP 
vorgenommen (siehe Erläuterungsbericht, Kapitel 5.1). Ebenfalls wurden verschiedene Massnahmen zur 
Förderung der Multimodalität festgelegt, sowie den komplexen Schwerpunkten Bucht, Zentrum und 
Bahnhof mit einem eigenständigen, interdisziplinären Massnahmenblatt Rechnung getragen. 

Die Revision des Verkehrsrichtplans wurde basierend auf den übergeordneten Zielen wie der 
Mobilitätsstrategie und der 4V-Strategie erarbeitet, welche eine Reduktion des MIV fordern (Kapitel 4 
Erläuterungsbericht). Im Rahmen der Erarbeitung des VRP wurden verschiedene Ansätze, zur Reduktion 
des Durchgangsverkehrs im Zentrum geprüft, unter anderem auch eine Lösung mit einem zusätzlichen 
Autobahnanschluss. Im Kapitel 5.1.2 des Erläuterungsbericht wird der auf Basis dieser Überprüfung 
getroffenen Entscheid: "Eine Lösung mit dem bestehenden Netz weiterzuverfolgen" erläutert.  

Gestützt auf den Beschluss des Gemeinderats vom 12. Mai wurde eine Zweckmässigkeitsprüfung eines 
zusätzlichen Vollanschlusses Faulensee in den Verkehrsrichtplan aufgenommen. Je nach Ergebnis dieser 
Zweckmässigkeitsprüfung kann die entsprechende Motion begründet abgeschrieben oder ein langfristiger 
Planungsprozess zur Integration der Massnahme in übergeordnete Planungsinstrumente eingeleitet 
werden. Da dieser Prozess über den Zeithorizont des vorliegenden Verkehrsrichtplans hinausgeht, bleibt 
die Kernaussage gültig, dass in den nächsten 15 Jahre Massnahmen ohne zusätzliche 
Strasseninfrastruktur benötigt werden. Die im Richtplan enthaltenen Massnahmen sind im Sinne der 
Mobilitätsstrategie weiterhin prioritär umzusetzen. 

Mit den Massnahmen 409-412 strebt die Gemeinde ein bedarfsgerechtes Angebot an Parkierung, unter 
anderem mit der Umsetzung des Parkleitsystems an.  

Die Strassenklassierung wurde entsprechend der kantonalen Strassenverordnung StrV. / Art. 2  
vorgenommen. Diese Grundlage hat rechtlich den höheren Stellenwert gegenüber der VSS-Norm. 

Im Rahmen des VRP bereits einen Zeitplan und die Koordination zu detaillieren ist nicht möglich. Dies ist 
in Massnahme 002 mit einem zu erstellenden Controlling-Konzepts umzusetzen. 

 

Gewerbeverband Spiez 

Der Gewerbeverband Spiez begrüsst die Bemühungen, den Individualverkehr aus dem Ortskern 
herauszuhalten, insbesondere im Hinblick auf den Tourismus. Es wird jedoch betont, dass die 
Massnahmen für den Verkehr in den touristisch stark frequentierten Monaten angepasst und besser 
erkennbar gemacht werden müssen, z.B. durch verbesserte Signalisation und Wegweisung, wie bei der 
Tempo-30-Zone auf der Oberlandstrasse, die oft nicht rechtzeitig wahrgenommen wird. 

Der Verband unterstützt die Temporeduktion zur Verbesserung der Sicherheit und Steigerung der 
Kundenfrequenz, fordert jedoch, dass der notwendige Gewerbeverkehr, insbesondere für 
Gütertransporte und Be- und Entladezonen, stärker berücksichtigt wird. Auf der Oberlandstrasse fehlen 
bereits jetzt ausreichend Halte- und Ausweichmöglichkeiten für den Warentransport, was auch in anderen 
Teilen der Gemeinde ein Problem darstellt. Zudem fehlen Parkflächen für grössere Fahrzeuge wie 
Lastwagen und Busse, was die nachhaltige Infrastruktur behindert. 

Die Reduktion von Parkplätzen im Ortszentrum wird kritisch gesehen, da Fachgeschäfte auf 
Parkmöglichkeiten in der Nähe angewiesen sind, um mit grösseren Handelsketten konkurrieren zu 
können. Ein Parkhaus bei einem Grossverteiler könnte zu einer weiteren Schwächung der lokalen 
Geschäfte führen. 

Schliesslich wird die Situation an den Hauptverkehrszeiten als problematisch beschrieben, insbesondere 
in den Kreisverkehren nach der Autobahnausfahrt, die durch Rückstau blockiert sind und so die pünktliche 



 

 

 

Ankunft von Mitarbeitenden und Lieferanten erschweren. Die Verkehrsberuhigung auf der 
Oberlandstrasse wird begrüsst, allerdings wird die Aufhebung der Fussgängerstreifen kritisch beurteilt, da 
dies zu gefährlichen Situationen führt. Eine bessere Kennzeichnung der Fahrbahn und Trottoirgrenzen 
wird als notwendig erachtet. 

Antwort: Dass der Tourismus Spiez prägt, ist der Gemeinde bewusst. In der Ausarbeitung des Leitbilds 
Zentrum und Masterplans Bucht wird dies berücksichtigt. 

Das Thema Logistik und konkreter Anlieferung sowie Be- und Entladezonen soll im regelmässigen 
Austausch mit der zuständigen Abteilung der Gemeinde aufgegriffen, der Bedarf geklärt und 
entsprechende Massnahmen vorgesehen werden. Die Verwaltung und der Gewerbeverband sind 
gleichmässig zuständig dafür, diese Themen bei Projekten zum richtigen Zeitpunkt einzubringen. Auf eine 
Ergänzung in den Massnahmen wird verzichtet, weil keine genauen Problemstellen definiert sind. Fürs Be- 
und Entladen darf die Fahrbahn benutzt werden. 

Der VRP sieht gemäss Massnahme Ze1.5 keine Reduktion, sondern «kein Ausbau» der Parkplätze vor. 
Der Satz «Die Anzahl an gemeindeeigenen öffentlichen Parkplätzen […] wird nicht ausgebaut» wird 
gestrichen und durch die Aussage, dass langfristig ein dem Bedürfnis entsprechendes Angebot an 
Parkierung bereitgestellt werden soll, ersetzt. Ein Standort für ein Parkhaus kann zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht abschliessend definiert werden, da wichtige Entscheid Grundlagen noch ausstehen. 

Der Autobahnknoten ist im Eigentum des ASTRAs, weshalb der Handlungsspielraum der Gemeinde 
begrenzt ist. Allgemein wird im VRP darauf hingewiesen, dass es Auftrag der Gemeinde ist, sich für 
Verbesserungen auf den übergeordneten Strassen einzusetzen. Die Gemeinde sammelt die 
eingegangenen Rückmeldungen und prüft deren Weiterbearbeitung. 

Der Handlungsspielraum der Gemeinde auf Kantonsstrassen (Oberlandstrasse) ist begrenzt. Allgemein 
wird im VRP darauf hingewiesen, dass es Auftrag der Gemeinde ist, sich für Verbesserungen auf den 
Kantonsstrassen beim Kanton einzusetzen. Die Gemeinde sammelt die eingegangenen Rückmeldungen 
und prüft deren Weiterbearbeitung. Der Kanton hat die Situation erkannt und Verbesserungen angeordnet 
(siehe SpiezInfo Mai-Ausgabe 2025). 

 

Privatperson 21 

Die Privatperson äussert mehrere Bedenken und Vorschläge in Bezug auf den Verkehrsrichtplan für Spiez: 

 Individualverkehr und Tourismus: Der Individualverkehr (MIV) wird in Spiez aufgrund der hohen 
Anzahl an Touristen und der ländlichen Lage, in der viele auf das Auto angewiesen sind, als wichtiger 
Faktor angesehen. Über 80 % der Kunden der Apotheke Dr. Grünig kommen mit dem Auto. Da die 
Bautätigkeit in der Region zunimmt, wird eine starke Zunahme des MIV erwartet, die im 
Verkehrsrichtplan stärker berücksichtigt werden muss. Besonders im Medizinalbereich, wo Spiez 
eine Zentrumsfunktion übernommen hat, sind die Menschen auf eine gute Erreichbarkeit mit dem 
Auto angewiesen. 

 Verkehrsrichtplan und MIV: Der Richtplan wird in Bezug auf die Zunahme des MIV und die 
Notwendigkeit einer Verbesserung der Infrastruktur kritisiert. Es wird gefordert, dass der MIV stärker 
in den Planungen berücksichtigt wird, insbesondere im Hinblick auf Parkmöglichkeiten, 
Lärmminderung und die wirtschaftlichen Aspekte. Eine Reduktion des MIV wird als unangemessen 
betrachtet, da die Region stark auf den Individualverkehr angewiesen ist. 

 Kritik an den Annahmen und Zielen: Die Annahme einer nur moderaten Zunahme des MIV bis 
2050 wird als zu niedrig eingeschätzt, insbesondere aufgrund der steigenden Elektromobilität und 
des Freizeitverkehrs. Der Vorschlag, die MIV-Reduktion als Ziel festzuhalten, wird als politisch 
tendenziös und unzutreffend kritisiert. Der MIV sollte nicht nur als Problem, sondern auch als Vorteil 
in bestimmten Kontexten betrachtet werden, z. B. im Hinblick auf die Effizienz und den geringeren 
Lärm im Vergleich zum öffentlichen Verkehr. 

 Parkierung und Infrastruktur: Der Ausbau von Parkmöglichkeiten im Zentrum wird als notwendig 
erachtet, um die Erreichbarkeit für die Wirtschaft zu gewährleisten. Der Verlust von Parkplätzen durch 
Umbauten wird kritisch gesehen, da dies die Wettbewerbsfähigkeit der lokalen Geschäfte 
beeinträchtigt. Ein Parkhaus oder Parkleitsystem wird als mögliche Lösung vorgeschlagen, um den 
„Suchverkehr“ zu reduzieren. 



 

 

 

 Lärmreduktion und Verkehrsinfrastruktur: Es wird vorgeschlagen, Massnahmen wie 
Flüsterbeläge und die Eindämmung des Suchverkehrs durch die Bereitstellung von Parkhäusern und 
einem Parkleitsystem zu berücksichtigen. Zudem wird der Ausbau öffentlicher Parkplätze als 
notwendig angesehen, um die Zunahme des MIV zu bewältigen und eine Überlastung der 
Infrastruktur zu vermeiden. 

Zusammenfassend fordert die Privatperson eine stärkere Berücksichtigung des MIV und eine umfassende 
Planung, die sowohl den Individualverkehr als auch den öffentlichen Verkehr und die wirtschaftlichen 
Bedürfnisse der Gemeinde berücksichtigt. 

Antwort: Dass eine Reduktion des MIV angestrebt wird, stammt aus den übergeordneten nationalen, 
kantonalen und regionalen Zielsetzungen wie der Gesamtmobilitätsstrategie des Kanton Berns (siehe 
Erläuterungsbericht, Kapitel 2) oder der Mobilitätsstrategie (siehe Erläuterungsbericht, Kapitel 4). Eine 
Abstimmung der kommunalen Planungen mit diesen übergeordneten Elementen ist für die kantonale 
Vorprüfung sicherzustellen. An den übergeordneten Zielsetzungen wird festgehalten. 

Die Massnahme 408 wird wie folgt angepasst: Der Satz «Die Anzahl an gemeindeeigenen öffentlichen 
Parkplätzen […] wird nicht ausgebaut» wird gestrichen und durch die Aussage, dass langfristig ein dem 
Bedürfnis entsprechendes Angebot an Parkierung bereitgestellt werden soll, ersetzt. Ein Standort für ein 
Parkhaus wird auf Niveau VRP nicht definiert. Massnahme 410 sieht die Einführung eines Parkleitsystems 
vor, um den Suchverkehr zu reduzieren. 

Mit den Massnahmen 409-412 strebt die Gemeinde ein bedarfsgerechtes Angebot an Parkierung, unter 
anderem mit der Umsetzung des Parkleitsystems an.  

 

Privatperson 22 

Die Privatperson äussert mehrere konkrete Anliegen und Vorschläge bezüglich der Verkehrsinfrastruktur 
und -planung in Spiez: 

 Tempo-30-Zone zwischen Kronenplatz und Schonegg: Die Einführung einer Tempo-30-Zone 
für diesen Abschnitt der Oberlandstrasse wird dringend gefordert. Es wird bemängelt, dass der 
Verkehrsrichtplan (VRP) falsche Angaben zur Verkehrsbelastung macht und die Dringlichkeit der 
Massnahme ignoriert. Die hohe Lärmbelastung und die Sicherheitsrisiken für Anwohner und 
Fussgänger, insbesondere durch den Schwerverkehr und den hohen Touristenaufkommen, machen 
diese Massnahme notwendig. 

 Belagserneuerung zwischen Kronenplatz und Schoneggstrasse: Der Strassenabschnitt wird 
als desolat und gefährlich für Radfahrer angesehen. Es wird gefordert, dass der Flüsterbelag auch 
in diesem Abschnitt erneuert wird, um sowohl Lärm zu reduzieren als auch die Sicherheit zu erhöhen. 

 Kundenparkhaus für Grossverteiler: Ein Parkhaus am Kronenplatz wird kritisch betrachtet, da 
es die Verkehrsbelastung weiter verstärken würde. Es wird vorgeschlagen, den Zugang zu einem 
möglichen Parkhaus nicht über den Kronenplatz zu führen und alternative Standorte zu prüfen, um 
die Zentrumsentwicklung nicht zu gefährden. 

 Schwerverkehr im Zentrum: Die Verkehrsbelastung durch den Schwerverkehr, insbesondere 
durch die Lieferungen an die Migros und andere Geschäfte, wird als problematisch angesehen. Es 
werden Massnahmen gefordert, um den Schwerverkehr besser zu lenken und sichere Wendeplätze 
zu schaffen, insbesondere für die Anlieferungen, die derzeit durch das Zentrum erfolgen. 

 Ausbau der Bahnhofstrasse: Die Privatperson fordert eine klarere und einheitlichere 
Verkehrsführung auf der Bahnhofstrasse. Eine einheitliche Temporegulierung und eine klare 
Trennung der Verkehrsströme zwischen MIV und Fussgängern sollen die Verkehrsführung effizienter 
gestalten. 

 Autobahn-Vollanschluss Faulensee: Der Ausbau eines Autobahnanschlusses für Faulensee wird 
als notwendige Massnahme angesehen, um den Verkehr in Spiez zu entlasten. Es wird 
vorgeschlagen, verschiedene Varianten zu prüfen, die keinen erheblichen Verlust an Kulturland 
verursachen. 

 Zentrumsstrategie und transparente Kommunikation: Die mangelnde Transparenz bei der 
Zentrumsentwicklung und der fehlende Zugang zu relevanten Studien werden kritisiert. Es wird eine 



 

 

 

verlängerte Mitwirkungsfrist im Verkehrsrichtplan oder eine Neufassung des Plans gefordert, sobald 
die Studien öffentlich zugänglich sind. 

 Fazit: Die Privatperson betont, dass Spiez eine ganzheitliche Verkehrsstrategie benötigt, die den 
MIV sinnvoll lenkt und gleichzeitig die Aufenthaltsqualität im Zentrum erhöht. Es wird eine gezielte 
Lenkung des Verkehrs und der Ausbau von Infrastrukturmassnahmen wie der Tempo-30-Zone und 
dem Autobahnanschluss als notwendig erachtet, um die Stadt zukunftsfähig und attraktiv zu 
gestalten. 

Zusammenfassend fordert die Privatperson eine umfassende und koordinierte Verkehrspolitik, die den 
Bedürfnissen der Anwohner, Geschäftsbetreiber und Touristen gerecht wird und gleichzeitig eine 
nachhaltige Zentrumsentwicklung fördert. 

Antwort: Folgende geforderte Massnahmen sind bereits im VRP enthalten: Temporegime und 
Verkehrsführung im Zentrum (Kronenplatz und Bahnhofstrasse) mit Massnahme Ze1.1, die Überprüfung 
der Parkierung im Zentrum mit Massnahme Ze1.5. 

Auf der Abbildung Verkehrsbelastung wird die zusätzliche Beschriftung ergänzt (siehe Erläuterungsbericht, 
Kapitel 3.7). 

Die Belagserneuerung zwischen Kronenplatz und Schoneggstrasse ist für 2025 geplant (OIK I). 

Das Thema Logistik und konkreter Anlieferung sowie Be- und Entladezonen soll im regelmässigen 
Austausch mit der zuständigen Abteilung der Gemeinde aufgegriffen, der Bedarf geklärt und 
entsprechende Massnahmen vorgesehen werden. Die Verwaltung und der Gewerbeverband sind 
gleichmässig zuständig dafür, diese Themen bei Projekten zum richtigen Zeitpunkt einzubringen. Auf eine 
Ergänzung in den Massnahmen wird verzichtet, weil keine genauen Problemstellen definiert sind. Fürs Be- 
und Entladen darf die Fahrbahn genutzt werden. 

Die Revision des Verkehrsrichtplans wurde basierend auf den übergeordneten Zielen wie der 
Mobilitätsstrategie und der 4V-Strategie erarbeitet, welche eine Reduktion des MIV fordern (Kapitel 4 
Erläuterungsbericht). Im Rahmen der Erarbeitung des VRP wurden verschiedene Ansätze, zur Reduktion 
des Durchgangsverkehrs im Zentrum geprüft, unter anderem auch eine Lösung mit einem zusätzlichen 
Autobahnanschluss. Im Kapitel 5.1.2 des Erläuterungsbericht wird der auf Basis dieser Überprüfung 
getroffenen Entscheid: "Eine Lösung mit dem bestehenden Netz weiterzuverfolgen" erläutert. 

Gestützt auf den Beschluss des Gemeinderats vom 12. Mai wurde eine Zweckmässigkeitsprüfung eines 
zusätzlichen Vollanschlusses Faulensee in den Verkehrsrichtplan aufgenommen. Je nach Ergebnis dieser 
Zweckmässigkeitsprüfung kann die entsprechende Motion begründet abgeschrieben oder ein langfristiger 
Planungsprozess zur Integration der Massnahme in übergeordnete Planungsinstrumente eingeleitet 
werden. Da dieser Prozess über den Zeithorizont des vorliegenden Verkehrsrichtplans hinausgeht, bleibt 
die Kernaussage gültig, dass in den nächsten 15 Jahre Massnahmen ohne zusätzliche 
Strasseninfrastruktur benötigt werden. Die im Richtplan enthaltenen Massnahmen sind im Sinne der 
Mobilitätsstrategie weiterhin prioritär umzusetzen. 

Die erstellten Studien zum Zentrum dienten als Grundlage zur Vertiefung der Situation im Zentrum. Diese 
werden im Rahmen des Leitbilds Zentrum konsolidiert. 

 

Privatperson 10 

Die Privatperson äussert mehrere Bedenken in Bezug auf das Monitoring und die Koordination von 
Mobilitätsmassnahmen im Erläuterungsbericht: 

 Monitoring und Controlling: Es wird darauf hingewiesen, dass bei Monitoring und Controlling oft 
gespart wird, was zu nachträglichen Kosten und zusätzlichem Zeitaufwand führt. Diese 
Einsparungen führen dazu, dass Probleme und Kosten später über andere Budgetposten finanziert 
werden müssen, was in der Vergangenheit bei verschiedenen Projekten (z.B. Mitholz Strassentunnel, 
Basistunnel Gotthard, Campus Biel) zu beobachten war. 

 Kommunikations- und Koordinationsaufwand: Die Gemeinde trägt die Federführung bei 94 
Massnahmen, was einen erheblichen Kommunikations- und Koordinationsaufwand erfordert. Da bei 
vielen Massnahmen weitere Akteure, auch übergeordnete Instanzen, involviert sind, wird betont, 



 

 

 

dass die Gemeindeorgane stark belastet sind. Dies führt zu einem Bedarf an zusätzlichem Personal 
und schliesst Steuersenkungen aus. 

Zusammenfassend wird die Notwendigkeit unterstrichen, Monitoring und Controlling als dauerhafte 
Aufgabe mit ausreichenden Ressourcen auszustatten, um spätere Probleme und zusätzliche Kosten zu 
vermeiden. Die grosse Zahl an Massnahmen, bei denen die Gemeinde die Federführung hat, erfordert 
eine verstärkte Personal- und Koordinationsaufwand. 

Antwort: Die Planung der Ressourcen für das Monitoring und Controlling wird im VRP mit den 
Massnahmen 001 und 002 berücksichtigt. 

 

Privatperson 23 

Die Privatperson äussert Bedenken hinsichtlich der bestehenden Haltestelle "Teller Einigen" und schlägt 
Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit und Zugänglichkeit vor. Der Zugang zur Haltestelle weist 
derzeit mehrere Mängel auf, darunter eine nicht barrierefreie Treppe, unzureichende Beleuchtung und die 
Notwendigkeit, die Hauptstrasse zu überqueren, auf der mit 70 km/h gefahren wird. Dies stellt 
insbesondere für Touristen, Kirchenbesucher und andere Fussgänger ein erhebliches Sicherheitsrisiko 
dar. 

Die Privatperson schlägt den Bau einer Personenunterführung vor, die den Zugang zur Haltestelle 
verbessern würde. Die Unterführung soll barrierefrei sein, eine Breite von 2 Metern haben, mit geringer 
Steigung und stufenfrei gestaltet werden. Zudem wird angeboten, etwa 10 m² Land auf der Parzelle 3850 
zur Verfügung zu stellen, um das Projekt zu realisieren. Die Idee findet bereits breite Unterstützung in der 
Dorfbevölkerung. 

Antwort: Die Zugänglichkeit der Haltestellen soll gemäss Massnahme 307 im VRP überprüft und 
verbessert werden. Die Gemeinde nimmt die gewünschte Überprüfung der Haltestelle Teller Einigen auf. 

 

Ortsverein Einigen Gwatt 

Der Ortsverein Einigen Gwatt (OVEG) unterstützt die im bestehenden Verkehrsrichtplan vorgesehenen 
Massnahmen zur Förderung des Radverkehrs, der Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs und der 
Einführung verkehrsberuhigter Zonen. Diese Schritte werden als wichtig für eine umweltfreundliche 
Mobilität und die Erhöhung der Lebensqualität in den Wohngebieten angesehen. Besonders positiv wird 
die Erweiterung des Radwegenetzes und die geplanten Investitionen in Bus- und Bahnverbindungen 
hervorgehoben. 

Jedoch weist der OVEG auch auf einige Schwächen hin, insbesondere in der Fussgängerinfrastruktur. 
Viele Fusswege sind schlecht beleuchtet und zu schmal, was die Sicherheit der Fussgänger gefährdet. 
Daher wird eine Verbesserung der Beleuchtung und der Fusswegverbindungen, besonders in Bereichen 
wie dem Brüggstutz, gefordert. Zudem wird die Einführung zusätzlicher Fussgängerstreifen auf der 
Spiezstrasse und die Überquerung der Kander bei der Eisenbahnbrücke begrüsst. 

Im Bereich des MIV fordert der OVEG eine Prüfung von Verkehrsberuhigungsmassnahmen auf 
Hauptstrassen und eine Temporeduktion auf dem Weekendweg, um die Sicherheit und Lebensqualität 
zu steigern. Die geplante Temporeduktion auf der Dorfstrasse in Einigen wird ebenfalls unterstützt, 
solange die Zahl der Parkplätze erhalten bleibt. Darüber hinaus wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, 
den Verkehrsknoten mit hoher Unfallquote und Rückstaus zu verbessern. 

Abschliessend wird eine Erweiterung der Taktfrequenz der Buslinie Thun-Spiez sowie die Bereitstellung 
von Veloparkplätzen an Bushaltestellen gefordert, um den Nahverkehr und die Nutzung des Radverkehrs 
zu fördern. 

Antwort: Folgende geforderte Massnahmen sind bereits im VRP enthalten: Verbreiterung der 
bestehenden Infrastruktur und Ergänzung von Beleuchtung mit Massnahme 112, Verbesserung der 
Ausgestaltung von Strassen und Behebung von Unfallschwerpunkten mit Massnahme 400, Ausstattung 
von Bushaltestellen (u.a. mit Veloabstellplätzen) mit Massnahme 307. 

Der Handlungsspielraum der Gemeinde auf Hauptstrassen ist begrenzt, da es sich dabei meist um 
Kantonsstrassen handelt. Allgemein wird im VRP darauf hingewiesen, dass es Auftrag der Gemeinde ist, 



 

 

 

sich für Verbesserungen auf den Kantonsstrassen beim Kanton einzusetzen. Die Gemeinde sammelt die 
eingegangenen Rückmeldungen und prüft deren Weiterbearbeitung. 

In Bezug auf den ÖV liegt aufgrund der regionalen Zusammenhänge die Entscheidungskompetenz nicht 
bei der Gemeinde. Gemäss Massnahme 301 prüft die Gemeinde den Bedarf nach besserer ÖV-
Erschliessung regelmässig und bringt die Verbesserungsmöglichkeiten in die RVK ein.  

 

SVP Spiez 

Die SVP Spiez äussert mehrere Bedenken und kritische Anmerkungen zum bestehenden 
Verkehrsrichtplan: 

 Motorisierter Individualverkehr (MIV): Die SVP kritisiert, dass der MIV im Verkehrsrichtplan 
eingeschränkt werden soll. Sie fordert, dass der MIV gleichwertig mit anderen Verkehrsteilnehmern 
behandelt wird, da er der wichtigste Verkehrsträger bleibt und dies auch langfristig sein wird. Die 
Partei betont, dass die Dekarbonisierung der Fahrzeugflotte in wenigen Jahren eine Reduzierung der 
Umweltbelastung bringen wird, was die Argumentation gegen den MIV überflüssig macht. Die SVP 
ist der Meinung, dass es nicht Aufgabe der Exekutive sei, den Bürgern vorzuschreiben, wie sie sich 
im Verkehr zu verhalten haben. 

 Parkierung im Zentrum: Die SVP lehnt die Zielsetzung des Verkehrsrichtplans ab, die Zahl der 
MIV-Parkplätze im Zentrum zu reduzieren. Stattdessen fordert sie, dass die Anzahl der Parkplätze 
erhalten oder nach Bedarf erhöht wird, beispielsweise durch den Bau eines grösseren Parkhauses. 
Ein Verbot von oberirdischen Parkplätzen wird als nicht sinnvoll erachtet. 

 Autoarmes Wohnen: Die SVP lehnt Konzepte für autoarmes oder autofreies Wohnen bei grossen 
privaten Bauprojekten ab, da diese die Investitionsbereitschaft abschrecken könnten. Die Partei 
argumentiert, dass in Wohngebieten oft zu wenig Parkplätze vorhanden sind, und fordert, dass pro 
Wohnung mindestens zwei Parkplätze vorgesehen werden. Sie sieht den Eingriff in die Privatsphäre 
als problematisch und hält es für unangebracht, den Bau von Wohnraum unnötig zu erschweren. 

 Vernetzte Mobilität: Die SVP unterstützt die Idee einer vernetzten Mobilität, die alle 
Verkehrsteilnehmer gleichwertig einbindet. Sie kritisiert, dass der MIV im Plan als Feindbild dargestellt 
wird, und warnt, dass eine solche Sichtweise die Entwicklung von Spiez schädigen könnte. 

 Klimacharta und Energiestadt-Label: Abschliessend äussert die SVP ihre Ablehnung gegenüber 
der Unterzeichnung der Klimacharta durch den Gemeinderat und schlägt vor, diese wieder zu 
kündigen. Sie hinterfragt auch die Notwendigkeit des Energiestadt-Labels, da die Bürger ihrer 
Meinung nach bereits wissen, wie sie die Umwelt schonen können. 

Zusammenfassend fordert die SVP eine stärkere Berücksichtigung des MIV, eine pragmatische 
Herangehensweise an die Parkplatzplanung und eine weniger restriktive Haltung gegenüber dem privaten 
Wohnungsbau. Sie spricht sich gegen übermässige Regulierungen und Klimaschutzinitiativen aus, die 
ihrer Ansicht nach die Entwicklung von Spiez behindern. 

Antwort: Dass eine Reduktion des MIV angestrebt wird, stammt aus den übergeordneten nationalen, 
kantonalen und regionalen Zielsetzungen wie der Gesamtmobilitätsstrategie des Kanton Berns (siehe 
Erläuterungsbericht, Kapitel 2) oder der Mobilitätsstrategie (siehe Erläuterungsbericht, Kapitel 4). Eine 
Abstimmung der kommunalen Planungen mit diesen übergeordneten Elementen ist eine 
Grundvoraussetzung für die Genehmigung. An den übergeordneten Zielsetzungen wird daher 
festgehalten. 

Die Klimacharta und das Label Energiestadt sind Grundlagen des VRPs und werden in seinem Rahmen 
nicht in Frage gestellt. Ein Austritt der Gemeinde aus diesen Instrumenten hat via politischen Prozess zu 
erfolgen. 

Mit den Massnahmen 409-412 strebt die Gemeinde ein bedarfsgerechtes Angebot an Parkierung, unter 
anderem mit der Umsetzung des Parkleitsystems an.  

Gemäss kantonalen Grundlagen können maximal 2 Parkplätze pro Wohnung gebaut werden. Die 
Massnahme 411 wird leicht angepasst zu «Die Gemeinde unterstützt und fördert bei […] autoarmes / 
autofreies Wohnen im Rahmen der kantonalen Grundsätze.».  

 



 

 

 

BLS Netz AG und BLS Schifffahrt AG 

Die BLS hat mehrere Anliegen im Zusammenhang mit der Entwicklung rund um den Bahnhof Spiez: 

 Langsamverkehrsrouten: Neue Langsamverkehrsrouten sollen, wenn möglich, nicht über 
Bahnübergänge führen. Falls dies unumgänglich ist, müssen zusätzliche Sicherheits- und 
Betriebsflussmassnahmen umgesetzt werden. Bei der Planung entlang der Bahn muss die BLS 
frühzeitig einbezogen werden. 

 Parkplätze am Bahnhof: Die Anzahl der Mitarbeiterparkplätze ist bereits jetzt unzureichend. Weitere 
Reduzierungen sollen vermieden werden, und es muss zwischen privaten und betrieblichen 
Parkplätzen unterschieden werden. Parkplätze, die durch die Arealentwicklung wegfallen, müssen 
ersetzt werden. 

 Koordination mit der Gemeinde: Alle strategischen Massnahmen rund um den Bahnhof Spiez 
müssen mit der BLS abgestimmt werden, da viele Vorhaben die BLS direkt betreffen. Eine 
gemeinsame Erarbeitung eines Zielbildes für die Bahnhofsentwicklung wird empfohlen, um die 
verschiedenen Phasen und Interessen zu harmonisieren. 

 Entwicklungsplan: Eine Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und der BLS bei der Planung und 
Umsetzung der Massnahmen wird als notwendig erachtet, insbesondere bei der Abstimmung von 
Querungen und Arealentwicklungen. 

Antwort: Die Abstimmung von Planungen und Massnahmen zwischen der BLS und der Gemeinde ist 
auch im Sinne der Gemeinde. Diese sind im Rahmen der regelmässigen Abstimmungsgremien zu 
koordinieren. Das Massnahmenblatt Schwerpunkt Drehscheibe Bahnhof wird mit einem Hinweis auf das 
von Seiten der BLS geplante Zielbild ergänzt. Die im VRP abgebildeten schematischen Netzlücken sind 
in ihrer Lage schematisch auf der Wunschlinie des Fussverkehrs abgebildet worden. Die exakte Linie ist 
noch zu konkretisieren und mit der BLS abzustimmen. 

 


